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Erläuterungen 
Allgemeiner Teil: 
Das Protokoll zur Abänderung des am 16. Mai 2001 in Minsk unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Belarus zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen hat 
gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und bedarf daher der Genehmigung des Nationalrats 
gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. 
Es hat nicht politischen Charakter. Es ist nicht erforderlich, eine unmittelbare Anwendung des 
Abkommens im innerstaatlichen Rechtsbereich durch einen Beschluss gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG, 
dass dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, auszuschließen. 
Da durch das Abänderungsprotokoll Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder 
geregelt werden, bedarf es überdies der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
Die steuerlichen Beziehungen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der 
Republik Belarus werden gegenwärtig durch das am 16. Mai 2001 in Minsk unterzeichnete Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen, BGBl. III Nr. 69/2002, geschützt. Dieses Abkommen entspricht nicht mehr dem neuen 
OECD-Standard der steuerlichen Transparenz und Amtshilfebereitschaft und ist daher revisionsbedürftig. 
Das Protokoll entspricht dem neuen OECD-Standard betreffend steuerliche Transparenz und 
Amtshilfebereitschaft. 
Mit dem Inkrafttreten des Protokolls werden im Wesentlichen keine finanziellen und keine personellen 
Wirkungen verbunden sein. 
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Besonderer Teil: 
Ad Protokoll: 
Zu Artikel 1: 
In Artikel 1 wird die belarussische zuständige Behörde aktualisiert. 
Zu Artikel 2: 
In Artikel 2 erfolgt eine Anpassung von Artikel 26 des Abkommens an den neuen OECD-Standard 
betreffend steuerliche Transparenz und Amtshilfebereitschaft. 
Zu Artikel 3: 
In Artikel 3 werden die verwaltungstechnischen Auslegungsgrundsätze entsprechend dem international 
üblichen Standard betreffend die Durchführung des steuerlichen Informationsaustausches geregelt. Darin 
wird auch klargestellt, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nicht spekulative Auskunftsersuchen 
einschließt, die keinen ersichtlichen Nexus zu einer laufenden Untersuchung oder Ermittlung haben. 
Zu Artikel 4: 
Artikel 4 betrifft den zeitlichen Anwendungsbereich der Neuregelung des steuerlichen 
Informationsaustauschs und setzt fest, dass Bankauskünfte erst für Veranlagungsjahre, die nach dem 
1. Jänner des Jahres beginnen, die dem Jahr folgen, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist, 
ausgetauscht werden können. 
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